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Art. 1 bis, der vom Nationalrat eingeschaltet wurde, lautet:
,Der Bund bezahlt den Kantonen an die Besoldung der nach
seinen Vorschriften angestellten Nachfithrungsgeometer einen Bei-
trag von 20 Prozent.“ Die Artikel 1 und 1 bis werden in Zu-
stimmung zum Nationalrat angenommen, ebenso die Artikel 1,
2, 3und 4. Der Art. 5 erhiilt folgende, abgekiirzte Fassung: ..Der
Bundesrat setzt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses
fest“. Die Vorlage geht an den Nationalrat zuriick.

Nachfiihrung der Vermessungswerke.

In den Mitteilungen des Wiirttembergischen Geometervereins
findet sich ein Vorgang, der als Illustration zu dem in unserm In-
struktionsentwurf enthaltenen Artikel 144 dient: . Die Nachfithrung
staatlich genehmigter Vermessungswerke darf nur von einem Geo-
meter ausgefithrt werden, der fiir das betreffende Vermessungswerk
von der kompetenten Behorde als Nachfithrungsgeometer bestimmt
worden ist. Die Patentierung als solche geniigt nicht zur Vornahme
von irgendwelchen Anderungen an Vermessungswerken, die fiir
rrundbuckzwecke ausgefithrt worden sind.“

Der offentliche Feldmesser H. in K. ist durch Dienstvertrag
seitens der Amtskorperschaft K. speziell fir die Stadtgemeinde K.
als Katastergeometer aufgestellt worden. Der Vertrag enthilt die
Bestimmung, dafs der Stadtvorstand von K. im Falle Katastergeo-
meter H. Geschéftsriickstinde haben sollte, berechtigt sei, unerledigte
Katastervermessungen einem der beiden andern Katastergeometer des
0. A. Bezirks K. zu iibertragen.

Ein Grundeigentiimer der Stadtgemeinde K. ist mit dem zu-
stindigen Katastergeometer verfeindet und beauftragte deshalb den
Katastergeometer S., ebenfalls in K., mit der Ausfertigung der iber
einen Neubau beizubringenden Kataster-Meurkunde. Kataster-
geometer S. nahm den Auftrag an und erledigte ihn in dem Be-
wulStsein, als offentlicher Feldmesser unter allen Umstinden zur
Anfertigung von MeBurkunden allerorts berechtigt zu sein. Hie-
gegen erhob nun der zustindige Katastergeometer K. unter Be-
rufung auf frithere Entscheidungen des K. Steuer-Kollegiums Abt.
far dir. St. (vergl. M. d. W. G.-V. 1907 8. 217) Beschwerde.

Das K. Steuerkollegium hat dieser Beschwerde stattgegeben
und hiezu u. a. ausgefithrt:



Katastergeometer 8. ist nicht befugt, von dem im Anstel-
lungsvertrag vorgesehenen Ausnahmefall abgesehen, in dem dem
Beschwerdefithrer H. zugewiesenen Distrikt Katastervermessungs-
geschiifte vorzunehmen.

Es steht mit dem Grundsatze der Geweibeﬁ eiheit nicht im
Widerspruch wenn den nach § 36 der Gewerbeordnung beeidigten
und angestellten Gewerbetreibenden oder solchen Beamten, welche
Vermessungsgeschifte wahrzunehmen haben, gewisse Bezirke mit
der Bestimmung zugewiesen werden, daly dieselben innerhalb
ihres Bezirkes ausschlief3lich zur Vornahme von Vermessungs-
geschiiften mit der Wirkung befugt sind, dafl diesen Geschiften
eine offentlich-rechtliche Bedeutung beigelegt wird.

Zur Beschaffung der Unterlagen fir die Fortfihrung der
Melurkunden konnte 'bisher jeder Besitzer den Geometer nach
freier Wahl bestimmen. Dieser Punkt war der wundeste Punkt
in den Ministerialverfiigungen von 1840 und 1849 und mulf
jetzt unbedingt ausdem Wegegeriaumt werden. Deshalb
soll zukiinftig in jeder Gemeinde ecin und derselbe Geometer
(unter Umstinden auch mehrere, wie in Stuttgart) sidmtliche
Katastervermessungsgeschiifte besorgen.

Es soll dadurch bezweckt werden dafl die Besorgung dieser
Geschiafte eine ‘mehr einheitliche und bessere und dafl auf die
Vermarkung der Grenzen groflere Sorgfalt verwendet werden solle.

Fiir diese Katastergeometer werden sich gewisse Geschifts-
bezirke bilden, wodurch es der Aufsichtsbehdrde ermoglicht wird,
darauf hinzuwirken, dall die Verteilung der Geschiifte in den
einzelnen Oberamtshezirken und in dem ganzen Lande eine gleich-
miifligere wird.

Die Einwendung des beschwerdefithrenden Grundbesitzers muf’
zuriickgewiesen werden, weil die Flurkarten und Primirkataster
o0ffentlich-rechtlichen Zwecken dienen, dasselbe ist be-
ziiglich der Handrisse und Meburkunden der Fall, welche als
Grundlagen fir die Fortfihrung der Flurkarten und Primarkataster
dienen. Fiir das biirgerliche Recht kommen diese Dokumente
nur insofern in Betracht, als die’ Beymchnung der Grundstiicke
in den Grundbichern nath Maﬁgabe de% Pllmfukatastels und
und semor For tfuhl ung o folgt

B N e N



	Nachführung der Veremessungswerke

